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RS OGH 1959/3/4 1Ob33/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1959

Norm

ABGB §863 Abs2 CIV

ABGB §1295

Rechtssatz

Eignet sich der Beschädigte den ihm bei der Wegnahme einer Sache zurückgelassenen, dem Wert der Sache

entsprechenden Geldbetrag an, so ist damit der durch die Wegnahme der Sache entstandene Schadenersatzanspruch

getilgt. Er kann auch nicht mehr Ersatz der ihm später entgangenen Früchte verlangen.
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